


 
  Ab sofort Bekanntmachung von Termin u. Tagesordnung öffentlicher Gemeinderatssitzungen 

 Formulare und Vordrucke der VG abrufbar über die Homepage der Gemeinde  

Hafenlohr unter www.hafenlohr.de 

 
 
 
   Jeden Mittwoch Treffpunkt Strick- u. Plauderkreis im Ankersaal 
 
 
 
 
 

 
03.11.2021 

 
Abgabeschluss für das nächste Mitteilungsblatt 

 
06.11.2021 

 
Auslösung des Probealarms  

 
15.11.2021 

 
Fälligkeit der Verbrauchsgebühren/Grund- und 
Gewerbesteuern 

 
17.11.2021 

 
Mitgliederversammlung Förderverein „Human“ Hafenlohr e.V. 

 
27.11.2021 

 
MainAdvent am Sportgelände (ab 16.00 Uhr) 

 
 
 
 

T E R M I N K A L E N D E R 



 
GEMEINDEINFORMATIONEN 
 
Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinde-
ratssitzungen werden durch Aushang an den 
gemeindlichen Bekanntmachungstafeln in 
 Hafenlohr, Rathaus 
 Windheim, Bürgerhaus 

veröffentlicht. 
 
 
AUS DEM GEMEINDERAT 
 
Fälligkeit der Verbrauchsgebühren 
 
Am 15.11.2021 sind die Abschläge für die Wasser- 
und Kanalgebühren zur Zahlung fällig.  
Sofern der Verwaltungsgemeinschaft ein 
Abbuchungsauftrag vorliegt, wird der fällige Betrag 
zum Fälligkeitstermin durch Lastschrift eingezogen. 
Barzahler werden gebeten, den fälligen Betrag auf ein 
Konto der Gemeinde Hafenlohr zu überweisen. 
 
 
Fälligkeit der Grund- u. Gewerbesteuern 
 
Ebenfalls am  

15.11.2021 
 

werden die Grund- u. Gewerbesteuern zur Zahlung 
fällig. 
 
Konten der Gemeinde Hafenlohr: 
Raiffeisenbank Main-Spessart 
IBAN: DE16 7906 9150 0009 6069 55;  
BIC: GENODEF1GEM 
 
Sparkasse Mainfranken Würzburg  
IBAN: DE10 7905 0000 0240 1610 00;  
BIC: BYLADEM1SWU 
 
 
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
Nordbayern 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 
Würzburg bietet regelmäßig für Versicherte im 
Amtsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21 Auskunfts- und 
Beratungstermine an. 
 
Wir bitten Sie, Termine vormittags unter Angabe 
der Versicherungsnummer, Tel. 09391/6007-106  
zu vereinbaren. 
 
Bitte bringen Sie zur Beratung Ihre Ausweispapiere 
mit. Auskünfte für eine andere Person können nur bei 
Vorlage einer Vollmacht erteilt werden. 
 
 
 
 
 

 
Nächstes Mitteilungsblatt 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Hafenlohr 
erscheint voraussichtlich in der 45. Kalenderwoche 
2021. Gewünschte Veröffentlichungen sind bis  
spätestens 03.11.2021 bei der Gemeinde oder der  
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Zimmer 1!, Frau Pfaff, E-Mail: 
Amtsblatt.Hafenlohr@VGem-Marktheidenfeld.de 
abzugeben. 
 
GEMEINDE HAFENLOHR 
 
S c h w a b 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VERSCHIEDENES 
 
 

 
Schrebergarten, Kleine Au, 161 qm, 
ab sofort zu verpachten. 
 
Marianne Riedel, Telefon 5293 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pflegestützpunkt Main-Spessart 
 
Zum 1. Oktober eröffnet der Pflegestützpunkt 
Main-Spessart in der St. Bruno-Straße 14, 
unterhalb des Kreisseniorenzentrum, in 
Gemünden. Mit dem Pflegestützpunkt wird  
eine zentrale Anlaufstelle für alle ratsuchenden 
Menschen rund um das Thema Pflege im 
Landkreis Main-Spessart geschaffen.  
Zusätzlich sollen zukünftig noch feste 
Sprechstunden im Bereich Marktheidenfeld 
angeboten werden.   
 
Pflegebedürftigkeit tritt oftmals unvorhergesehen 
ein. Es sind mitunter weitreichende 
Entscheidungen zu treffen. Die Berater des 
Pflegestützpunktes beraten hierzu alle 
Betroffenen und deren Angehörige und geben 
Antworten auf vielfältige Fragen, die mit einer 
Pflegebedürftigkeit einhergehen. Dabei wird 
besonderer Wert auf eine neutrale und 
unabhängige Beratung gelegt, die sich 
ausschließlich an den individuellen Bedürfnissen 
der Ratsuchenden orientiert. Bei der Beratung 
werden Schweigepflicht und Diskretion gewahrt. 
Einmal im Monat berät der Bezirk Unterfranken 
im Pflegestützpunkt zu Sozialhilfeleistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch. Das genaue Datum 
wird in der Tagespresse und im Internet 
veröffentlicht.  
 

Der Pflegestützpunkt ist montags, mittwochs und 
freitags von 8.30 bis 13 Uhr und dienstags von 
13 bis 17 Uhr und donnerstags von 12.30 bis 
17.30 Uhr geöffnet. Es wird um telefonische 
Terminvereinbarung gebeten. Außerhalb der 
Öffnungszeiten können Termine für 
Telefongespräche oder in begründeten 
Einzelfällen auch für Hausbesuche vereinbart 
werden.   

Terminvereinbarungen sind ab 01.10.21 unter 
der Rufnummer 09353/793-4400 oder unter 
Pflegestuetzpunkt@lramsp.de möglich. Weitere 
Informationen unter www.main-spessart.de.  

 
 
 
 
 
 
 



DANKSAGUNG 
 

 
 

 
Die Gemeinde Roden 

 
sucht für die 

Kindertageseinrichtung „Kindernest“ 
in Ansbach ab dem 01.01.2022 

 
einen Erzieher (m/w/d) 

für 20,0 Std./Woche 
 

Nähere Auskünfte erhalten Sie im Kindergarten, Tel. 09396/404 
oder der VGem Marktheidenfeld, Tel. 09391/6007-206. 

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kann in Aussicht gestellt werden. 
Die Vergütung erfolgt tarifgerecht nach TVöD. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit aktuellem 
Führungszeugnis als pdf. Datei an kita@vgem-marktheidenfeld.de 

oder schriftlich an Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Fachbereich 1 - Kita -, Petzoltstraße 21, 97828 Marktheidenfeld. 

 
 

 
 



Soldaten- und Bürgerkameradschaft Hafenlohr e.V.

WICHTIGE INFORMATION      -      VORANKÜNDIGUNG

HAUSSAMMLUNG 
für den Volkswohlbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

vom 22. Oktober 2021 bis 7. November 2021

Die Soldaten- und Bürgerkameradschaft führt 

die Sammlung in Hafenlohr und Windheim durch.

Ein herzliches„vergelt´s Gott“an alle Spender!

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

=> wurde 1919 als einer der ersten Bürgerinitiativen in unserem Land gegründet.

=> betreut 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,8 Millionen Kriegstoten.

=> pflegt überwiegend die Gräber von deutschen Soldaten, aber auch von Kriegs-
     gefangenen, zivilen Opfern des Luftkrieges, von Flucht, Vertreibung, Zwangsarbeit
     und Deportation.

=> hat seit dem Fall des „Eisernen Vorhanges“ in Ost- und Südosteuropa bisher über
     964.000 Gefallene geborgen und würdig bestattet, wo immer möglich identifiziert,
     Schicksale nach Jahrzehnten der Ungewissheit geklärt und die Familien verständigt.

=> setzt die Suche nach deutschen Gefallenen kontinuierlich fort.

=> bietet Angehörigen- und Bildungsreisen zu den Kriegsgräberstätten an.

=> gestaltet den Volkstrauertag in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen, Pfarreien
     und Verbänden als Tag des Gedenkens, der Mahnung und Erinnerung.

=> ermöglicht jährlich Tausenden junger Menschen in rund 40 internationalen Jugend-
     begegnungen und Workcamps sowie in seinen vier Jugendbegegnungsstätten, Kriegs- 
     gräberstätten als „Lernorte der Geschichte“ zu erfahren und zu begreifen.



 

 FFW Windheim 

                                          __________________________________________________ 

Kommandant u. Vorsitzender                                                                                                                                                      stv. Vorsitzender: 

Wilfried Schmidke  Peter Michel 

Am Steinacker 10  Schmalzäcker 34 

97840 Windheim  97840 Windheim 

Tel.: 09391/6232                                                                                                                                                                         Tel.: 09391/81810 

E-mail: Willi.schmidke@t-online.de                           Raiba MSP  DE21 7906 9150 0001 9153 47                    E-mail: michel.winne@web.de  

                                                                          Amtsgericht Gemünden: VR Nr. 200197 vom 24.01.2008  

 

   

 

Freiwillige Feuerwehr Windheim e. V., Wiesenweg 9, (Feuerwehrhaus) 

97840 Windheim 

Windheim, 15.10.2021 
 
 
 
E inladung zur Jahreshauptversammlung 2021 der Freiwilligen Feuerwehr Windheim 
 
 

Liebe Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, 
 
Hiermit laden wir recht herzlich zur Jahreshauptversammlung 2021, am Freitag den 12.11.2021 um  
20.00 Uhr, in das Bürgerhaus in Windheim, Wiesenweg 9 ein. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Verlesung der Tagesordnung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
3. Genehmigung der Tagesordnung 
4. Totengedenken 
5. Bericht des Vorsitzenden 
6. Bericht des Kommandanten 
7. Bericht des Jugendwartes 
8. Bericht des Kassenwartes 
9. Bericht der Kassenprüfer 
10. Aussprache zu den Berichten 
11. Entlastung des Kassenwartes 
12. Entlastung der Vorstandschaft 
13. Wahl eines neuen Schriftführers 
14. Grußworte Bürgermeister und Kreisbrandinspektion 
15. Wünsche und Anträge, Verschiedenes 

 
Bis zum 05.11.2021 kann beim Vorsitzenden, gem. § 12 (4) der Satzung, schriftlich beantragt werden, wei-
tere Tagesordnungspunkte festzulegen. 
 
Um eine zahlreiche Teilnahme wird gebeten. Für die Aktiven ist die Jahreshauptversammlung eine Dienst-
veranstaltung und wir bitten um erscheinen in Uniform. 
 
Es wird auf die Einhaltung der Hygienevorschriften im Rahmen der 14. Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (14. BayIfSMV) vom 01. September 2021 hingewiesen. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
Wilfried Schmidke     Peter Michel 
Kommandant und Vorsitzender    stv. Vorsitzender 

           



                                                                                                                             

Kultur und Brauchtum e.V.  

•  Alte Windheimer Str.1  •   97840  HAFENLOHR 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

 liebe Hafenlohrer, liebe Windheimer, 

 liebe Unterstützer und Förderer des KuBeV, 

 

die Weihnachtszeit  rückt  näher und der KuBeV möchte auch in diesem Jahr dazu beit ragen, die Hafenlohrer 

Hauptstraße weihnacht lich zu gestalten.  

Für das alljährliche Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung Ende November bitten wir um eure tatkräftige 

Unterstützung. Die bisher dabei akt iven KuBeV M itglieder sehen sich altersbedingt nicht  mehr in der Lage die 

Lichterketten anzubringen und es wäre sehr schade, wenn es in Zukunft  keine weihnacht liche Beleuchtung der 

Hauptstraße mehr geben würde. 

Wer mithelfen will, meldet sich bit te telefonisch bei unserer Vorsitzenden Eva-M aria Heimbach unter (0 93 91) 33 

45 oder per E-M ail:  heimbach-e@gmx.de. 

Für den Vorstand 

Eva- M aria Heimbach 

 

 
 
 
 
 

Zur Vorbereitung der Ausschreibung des Linienbündels 1 des ÖPNV im Landkreis Main-Spessart wird 

am 20.10.2021 ein Online-Forum zwischen 17:30 und 19:00 Uhr für alle Bürger der betroffenen 

Gemeinden durchgeführt. Dieses bietet Ihren Bürgern somit die Gelegenheit, ihre Vorstellungen und 

Anregungen frühzeitig in die Planung miteinfließen zu lassen. Das Forum wird digital über das 

Programm WebEx von Cisco durchgeführt und bietet auch die Möglichkeit, alternativ einfach 

telefonisch mitzuwirken. Die dazu erforderlichen Einwahldaten erhalten die Bürger auf Anfrage unter 

der E-Mail Adresse OEPNV@lramsp.de oder unter der Telefonnummer 09353 793 1764. 

Bitte beachten Sie, dass es sich um die Neu- und Wiederausschreibung der Buslinien 8067, 8068, 

L610, L612 und L614 handelt (Neueinführung am 01.01.2024) und somit viele Ihrer Bürger betroffen 

sein können. 

 

 

 

KuBeV  



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bist Du geimpft?  Nein!!  Und warum nicht?  Hm.. weiß nicht!! 
 
Und dabei ist es doch so einfach und wichtig, sich impfen zu lassen! Keine 
Antragstellung, keine Priorisierung und keine Wartezeiten, einfach nur IMPFEN!! 
 
Nur durch ein solidarisches Verhalten schaffen wir die Rückkehr in ein einiger- 
maßen normales Miteinander, ohne Einschränkungen wie 3G oder 2G! 
 
Doch bis wir soweit sind, müssen wir auch in diesem Jahr die HWh Sammlung 
und Weihnachtsfeier ausfallen lassen. 
Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahmen und bleiben Sie gesund!! 
 

Das wünscht Ihnen Ihr VdK Ortsverband Bergrothenfels-Hafenlohr 
 
Euer Vorstandschaft Team 
Peter Waider, 1.Vorsitzender 
 
 

 

 

 

 Ortsverband Bergrothenfels-Hafenlohr



    1.Vorsitzender  Thorsten Schwab 
Bankverbindung IBAN DE 18 7906 9150 0001 9005 60 
Steuernummer VR 201254 

 
Förderverein „Human“ Hafenlohr  e.V. 

Hauptstr . 29, 97840 Hafenlohr  |  Mobil 0172-6662113 | 

 

10.10.2021 
An alle Mitglieder  

Mitgliederversammlung 

am Mittwoch, 17.11.2021, 19 Uhr 

im Vereins- und Bürgerhaus in Hafenlohr  

Tagesordnung 

 

, 

Thorsten Schwab 

1. Vorsitzender 

1. Begrüßung 
2. Rechenschaftsber icht des 1. Vorsitzenden 
3. Genehmigung der  Jahresrechnung 2020 und Ent lastung des Gesamtvorstandes 
4. Beschlussfassung zu neuen Mitgliedern 
5. Bestätigung des jähr lichen Mitgliedsbeitrages 
6. Beschluss über  die Zuständigkeit des Vorstandes 
7. Verschiedenes 



 

 

 

 



Rückschnitt der in den öffentlichen Verkehrsraum wachsenden Hecken, Bäume 
und Sträucher 

Wenn privates Grün in Gehwege und Straßen ragt  

 

Bäume, Hecken und Sträucher an öffentlichen Wegen und Straßen sind eine Zierde, 
müssen aber auch gepflegt werden. Zur Pflege gehört auch das Zurückschneiden 
ausladender Gewächse. Vor allem wenn Äste und Zweige über die Grundstücks-
grenze hinausragen, so dass Fußgänger auf die Straße ausweichen müssen, muss 
der Grundstückseigentümer zur Hecken- oder Astschere greifen. Leider kommt es 
vermehrt vor, dass an Kreuzungen, Einmündungen sowie Fuß- und Radwegen Be-
hinderungen durch überhängende Äste und zu breit oder zu hoch wachsende He-
cken bestehen. 

Auch Straßenlampen und Verkehrszeichen sind oft durch privates Grün zugewach-
sen. Sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Orientierung aller Verkehrsteilneh-
mer wird dadurch beeinträchtigt.  

Im Kreuzungsbereich von Straßen sind die „Sichtdreiecke“ von jeder Bepflanzung 
freizuhalten. Das Sichtdreieck beschreibt das Sichtfeld, welches ein Verkehrsteil-
nehmer zur Verfügung hat, wenn er von einer untergeordneten in eine übergeordnete 
Straße einbiegen möchte. Ist dieses Sichtdreieck z. B. durch eine Hecke nicht mehr 
überschaubar, wird das Einbiegen in die bevorrechtigte Straße gefährlich.  

In all diesen Fällen sollten Hecken, Bäume und Sträucher 
von den Grundstückseigentümern soweit zurückgeschnitten 
werden, dass sie keine Verkehrsteilnehmer gefährden. Auch 
abgestorbene Äste aus Bäumen müssen entfernt werden, 
damit beim Herunterfallen niemand verletzt werden kann.  

Bei Gefahr in Verzug kann die Sicherheitsbehörde die An-
pflanzungen sofort beseitigen/zurückschneiden lassen und Ihnen die Kosten in 
Rechnung stellen. Ist keine Gefahr in Verzug werden Sie schriftlich aufgefordert die 
Anpflanzungen unter Fristsetzung ordnungsgemäß zurückzuschneiden bzw. zu ent-
fernen.  

In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September ist es verboten, Hecken, Wallhecken, 
Gebüsche sowie Röhricht- und Schilfbestände zu roden, abzuschneiden oder zu zer-
stören. Schonende Form- und Pflegeschnitte sowie Maßnahmen (behördlich ange-
ordnet oder zugelassen) zur Beseitigung verkehrsgefährdender Situationen bleiben 
von dieser Bestimmung unberührt. 

Sie als Grundstückseigentümer sind verkehrssicherungspflichtig und haften für Un-
fälle und Schäden, die durch Überwuchs Ihrer Begrünung entstehen können. Daher 
sollten Sie im Interesse der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer folgende Hinweise 
beachten: 



• Schneiden Sie Hecken, Bäume und Sträucher an Straßen, Wegen und Plät-
zen rechtzeitig soweit zurück, dass alle Verkehrsteilnehmer den öffentlichen 
Verkehrsraum ungehindert und ohne Gefahr nutzen können. 

• Beachten Sie das „Lichtraumprofil“ wenn Ihr Grundstück an die öffentliche 
Verkehrsfläche angrenzt. Die Anpflanzungen sollten bis zu einer Höhe von 
2,50 m nicht über Rad-/bzw. Gehwege ragen und an Straßen nicht bis zu ei-
ner Höhe von 4,50 m. 

• Schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume an Straßeneinmündungen und 
Kreuzungen so weit zurück, dass sie nicht über Ihre Grundstücksgrenze hin-
ausragen. Dann können Sichtbehinderungen und Verkehrsgefährdungen gar 
nicht erst entstehen. Achten Sie auch darauf, das Sichtdreieck freizuhalten. 

• Schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume im Bereich von Straßenleuch-
ten und Verkehrszeichen soweit zurück, dass die Leuchten in ihrer Beleuch-
tungsfunktion nicht behindert werden und die Verkehrszeichen problemlos aus 
mehreren Metern Entfernung gesehen werden können. 

 

 



Verbot von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln in Wasserschutzgebieten 
 
Mit dem 08.09.2021 ist die 5. Verordnung zur Änderung der Pflanzenschutz-
Anwendungsverordnung in Kraft getreten. 
Hierdurch wird u. a. das Ausbringen von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln in einem 
Wasserschutzgebiet untersagt. 
Nachdem in unserer Gemeinde ein solches Schutzgebiet aufzufinden ist, möchten wir in 
diesem Zuge ausdrücklich auf die nun geltenden Einschränkungen hinweisen. 
 
Anbei befindet sich eine Übersichtskarte, in welcher die umliegenden Wasserschutzgebiete 
abgebildet sind (Quelle - BayernAtlas): 
 
 
 
 
 



Stellen  Sie  sich  vor:  Wöhrend  andere  noch  schlafen,  verdienen  Sie bereits  Ihr  Geld.  Und
zur Frühstückszei+  haben  Sie dann  schon  Feierabend  Das hört  sich  gut  an6  Dann
werden  Sie

Zus+eller (m/w/d)  für Tageszeitungen  und Briefe
in Hafenlohr  oder  Hafenlohr  - Windheim

CIIS Stammzusteller  auf  Mini-Job-Basis  oder  in Teilzeit.

Hier  die  Defails  zum  Job:

Sie  tragen  von  Mon+ag  bis  Samstag  zwischen  4.00  Uhr  und  6.00  Uhr  morgens  Zeitungen
und  adressier+e  Sendungen  OUS. Vorkenn+nisse  benötigen  Sie keine,  Sie müssen  nur
mindestens  18 Johre  alt  sein.  Das  benötigte  Arbeitsma+eriol  wird  Ihnen  gestellt.

Langfristiges  und  sicheres  Arbeitsverhältnis:

Als innova+ives  Medienun+ernehmen  bieten  wir  Ihnen  einen  sicheren  Arbei+splatz  mit
pünktlicher  Bezahlung.  LohnTorhohlung  im  Krankheitstoll  und  bezahltem  Udaub  auch
bei  Mini-Jobs.

Das  klingt,  als  ob  dieser  Job  zu Ihnen  passen  könnte?
Dann  melden  Sie sich  bei  uns  und  stellen  Sie gerne  olle  Fragen,  die  Sie vielleicht  noch
haben.  felefonisch  un+er  0931  /6001  -500.  Sie können  sich  auch  gleich  per  E-Mail  an
zustellerwerden@mainpost.de  oder  online  über  unsere  Koniereseite  www.wir-
Iieben-Iogistik.de/kaniere  unter ,,Zus+ellung" bewerben.  Ebenso können  Sie uns per
WhafsApp  eine  Nachricht  schicken  on  0151/41410445.

MAIMt-!POST
Personolobteilung
Berner  Straße 2, 97084 Würzburg

LANDRATSAMT

E.

a@-:a'
MAINlla

SPESSART
bunterleben

PRESSE  I NFO  R M AT  IO  N

07. Oktober  2ü21

Es gibt  noch  freie  Termine:

Pflege-Beratung  des  Bezirks  in Main-Spessart

Am Mittwoch,  2ü. Oktober  2021,  findet  von 9 bis 12 Llhr  eine  Pflege-Beratung  durch  den Bezirk
Untefranken  im  Pflegestützpunkt  Main-Spessart  statt.  Eine  Temiinvereinbarung  ist
erforderlich  unter  Tel.:  (ü9353)  793-440ü  oder  via E-Mail:  pfleqestuetzpunktpLramsp.de.  Die
Beratungen  finden  in Gemünden,  St.-Bruno-Straße  14, statt.

Das Beratungsangebot  umfasst  sowohl  die rechtlichen  und finanziellen  Aspekte  als auch  die
pflegefachliche  Seite.  Pflegebedürffigkeit  ist für  Betroffene  wie  für  pflegende  Angehörige  in der
Regel  mit großen  Herausforderungen  verbunden.  Gleichzeitig  ergeben  sich rechtliche,
finanzielle  und lebenspraktische  Fragen,  wie  etwa  die Entscheidung,  die Pflege  im häuslichen
Bereich  zu organisieren  oder  in einem  Pflegeheim.  Bei diesen  Entscheidungen  steht  der  Bezirk
Untetfranken  sowohl  den Betroffenen  als auch  den Angehörigen  beratend  zur  Seite.

Die bayerischen  Bezirke  sind im Rahmen  der  Sozialhilfeleistung  nach  dem  Sozialgesetbuch
zuständig  für  die Gewährung  aller  Leistungen  der  Hilfe  zur  Pflege  im ambulanten  (häusliche
Pflege)  und stationären  Pflegebereich,  wenn  die Leistungen  der  Pflegeversicherung  und die
eigenen  Mittel  nicht  ausreichen,  um die Kosten  für  die Pflege  zu tragen.

Zukünftig  findet  die Pflege-Beratung  durch  den Bezirk  Llnterfranken  einmal  im Monat  statt.  Die
weiteren  Termine  sind beim Pflegestützpunkt  Main-Spessart  zu erTragen.

Mit  freundlichen  Grußen

Ihre Medienkommunikatiün  im Landratsamt  Main-Spessart

Marktplatz  8

97753  Karlstadt

Tel : 0 93 53/793  - 13 C19
Fax  ü 93 53 / 793 - 73 09

E-Mail  Presse@Lramsp  de
DE-Mail  Posistelle@Lramsp  de-inail  de
Web  www  main-spessart  de







 



Verwaltungsgemeinschaft  
Marktheidenfeld 
 
 
 
 
 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Verwaltungsfachangestellten (VFA-K) oder  
einen Verwaltungsangestellten (BL I) mit Fachprüfung I oder 

 vergleichbarer Ausbildung mit der Bereitschaft zur Weiterbildung 
 

 als Sachbearbeiter (m/w/d) für das Einwohnermeldeamt in Teilzeit 
 
Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere 

 Einwohnermeldewesen, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen 
 Beantragung und Ausgabe von Personalausweisen und Reisepässen 
 Beantragung von Führungszeugnissen 
 Beantragung von Schwerbehindertenausweisen 
 Mitarbeit bei Wahlen 

 
Ihr Profil 

 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten/in (VFA-K) oder 
Verwaltungsangestellte/r (BL I) mit Fachprüfung I oder  
vergleichbarer Ausbildung mit der Bereitschaft zur Weiterbildung und Ablegung der Fachprüfung I. 

 fundierte Fach- und Rechtskenntnisse in den oben genannten Aufgabenbereichen, wären wünschenswert 
 sorgfältige Arbeitsweise, Eigeninitiative 
 kundenorientiertes Handeln und eine gute Kommunikationsfähigkeit 
 gute EDV-Kenntnisse  
 Flexibilität bei der Arbeitszeit im Rahmen der Öffnungszeiten 

 
Unsere Leistungen 

 ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem aufgeschlossenen kollegialen Umfeld 
 eine unbefristete Anstellung in Teilzeit 
 gleitende Arbeitszeit sowie die üblichen Sozialleistungen des Öffentlichen Dienstes 
 gute Fortbildungsmöglichkeiten 
 die Einstellung erfolgt unter Berücksichtigung der vorhandenen Qualifikation und bisherigen beruflichen 

Erfahrungen nach dem TVöD 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte bis 10.11.2021 bevorzugt  
per E-Mail an GL@VGem-Marktheidenfeld.de oder per Post an die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Fachbereich 1 – Personal, Petzoltstraße 21, 97828 Marktheidenfeld. Bewerbungen per E-Mail bitten wir als 
Gesamtdatei (PDF) mit einer max. Größe von 10 MB an uns zu senden. 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsstellenleiter, Herr Fuchs  
(Tel. 09391 6007-210) gerne zur Verfügung. 
 
 
Zustimmung:  
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass nicht in elektronischer Form eingehende Bewerbungen nicht 
zurückgesandt, sondern nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechend vernichtet werden.  
Wir bitten Sie daher, die Bewerbungsunterlagen entweder elektronisch oder in Kopie einzureichen.  
Mit der Einsendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie uns die Zustimmung, dass wir diese einbehalten oder 
inhaltliche Kopien fertigen dürfen. Nach Abschluss des Verfahrens werden die personenbezogenen 
Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter Bewerber (m/w/d) vernichtet.  
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Tradition verpflichtet! Malerbetrieb seit 1890

TÜNCHER ATELIER 

S ie finden in meinen Atelier jede Menge kreative Ideen, 

handgefertigte Unikate und restaurierte Vintage Kleinmöbel. 
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Das Leitmotiv unseres Malerbetriebs basiert auf Tradition und Qualität in der Beratung 

und Ausführung unserer handwerklichen Tätigkeiten. Wir verarbeiten ausschließlich 

hochwertige Produkte und garantieren eine fachgerechte Umsetzung vor Ort. 
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